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Antrag 

der Abgeordneten Dr. Franz Rieger, Alex Dorow, 
Dr. Martin Huber, Alexander König, Alfred Sauter, 
Martin Schöffel, Thorsten Schwab, Jürgen Ströbel, 
Walter Taubeneder, Mechthilde Wittmann CSU,  

Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jürgen 
Fahn, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Günther 
Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joa-
chim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Alexander Muthmann, 
Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi 
Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno 
Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Subsidiarität 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Vor-
schriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt 
(Neufassung), 
COM (2016) 864 final, 
BR-Drs. 187/17 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest, dass gegen den Vorschlag für 
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizi-
tätsbinnenmarkt (Neufassung), COM (2016) 864 final, 
BR-Drs. 187/17 Subsidiaritätsbedenken bestehen. 

Der Landtag schließt sich damit der Auffassung der 
Staatsregierung an. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bei den Bera-
tungen des Bundesrats auf die Subsidiaritätsbeden-
ken hinzuweisen. Sie wird ferner aufgefordert, darauf 
hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den 
Beschluss des Bundesrats finden. 

Es liegt ein Verstoß gegen den Subsidiaritätsgrund-
satz (Art. 5 Abs. 3 des Vertrags über die Europäische 
Union – EUV) vor, da viele der vorgeschlagenen Maß-
nahmen ausreichend auf Ebene der Mitgliedstaaten 

verwirklicht werden können und ein Tätigwerden auf 
Unionsebene nicht geboten ist. Der Richtlinienentwurf 
ist insbesondere von einem immer weitergehenden 
Durchgriff auch auf die Verteilernetzbetreiber und die 
Netzentgelte der Verteilernetzebene geprägt. Dieser 
Durchgriff ist nicht gerechtfertigt, da gerade den Netz-
entgelten der Verteilernetzebene in aller Regel jede 
grenzüberschreitende Relevanz fehlt. 

Regelung für „lokale“ Energiegemeinschaften könnten 
– ohne jedwede Auswirkung auf den unionsweiten 
Stromhandel – ebenso gut auf Ebene der Mitglied-
staaten erlassen werden. 

Die Regelung im Richtlinienentwurf in Art. 31 Abs. 5, 
die vorsieht, dass zukünftig jeder Verteilernetzbetrei-
ber Blindleistung auf Basis einer Kosten-Nutzen-
Analyse ausschreiben muss, greift in Detailfragen der 
Regulierung der Verteilernetzbetreiber ein und ver-
stößt ebenfalls gegen das Subsidiaritätsprinzip. Den 
einzelnen Verteilernetzbetreiber drohen erhebliche 
Kosten und unverhältnismäßiger bürokratischer Auf-
wand. Dieser würde sich im Ergebnis in höheren 
Netzentgelten für alle Netznutzer niederschlagen. 

Die in Art. 57 Abs. 5 Buchst. c des im Richtlinienent-
wurfs vorgesehene Verpflichtung, vor der Ernennung 
des Leitungsgremiums der Regulierungsbehörde 
zwingend eine parlamentarische Anhörung durchzu-
führen, stellt ebenfalls einen Verstoß gegen den Sub-
sidiaritätsgrundsatz dar. Detaillierte Vorgaben zur 
innerstaatlichen Gestaltung der Behördenorganisation 
sind für eine Verstärkung der Unabhängigkeit der 
nationalen Regulierungsbehörden nicht zwingend er-
forderlich. Die Regelungen zur Unabhängigkeit sind 
bereits jetzt äußerst rigide und sichern die persönliche 
wie sachliche Neutralität der Regulierungsbehörden in 
ausreichendem Maße. Vor dem Hintergrund des Sub-
sidiaritätsprinzips kann (und muss) es den einzelnen 
Mitgliedstaaten überlassen bleiben, ggf. auch anhand 
ihrer jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorgaben zu 
entscheiden, ob sie bei der Ernennung der Leitungs-
gremien ihrer nationalen Regulierungsbehörden eine 
parlamentarische Beteiligung vorsehen wollen oder 
nicht. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 

Antrag der Abgeordneten Dr. Franz Rieger, Alex Dorow, 
Dr. Martin Huber u.a. CSU, 
Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jürgen Fahn u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/16088 

Subsidiarität 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitäts-
binnenmarkt (Neufassung), 
COM (2016) 864 final, 
BR-Drs. 187/17 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Dr. Franz Rieger 
Mitberichterstatter: Georg Rosenthal 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bundes- und Europaan-
gelegenheiten sowie regionale Beziehungen federführend zu-
gewiesen. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 56. Sit-
zung am 28. März 2017 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Dr. Franz Rieger 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Franz Rieger, Alex Do-
row, Dr. Martin Huber, Alexander König, Alfred Sau-
ter, Martin Schöffel, Thorsten Schwab, Jürgen Strö-
bel, Walter Taubeneder, Mechthilde Wittmann CSU, 

Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jürgen 
Fahn, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Günther Fel-
binger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim 
Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Niko-
laus Kraus, Peter Meyer, Alexander Muthmann, 
Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi 
Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno 
Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/16088, 17/16129 

Subsidiarität 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Vor-
schriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt 
(Neufassung), 
COM (2016) 864 final, 

BR-Drs. 187/17 

Drs. 17/16088, 17/16129 

Der Landtag stellt fest, dass gegen den Vorschlag für 
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizi-
tätsbinnenmarkt (Neufassung), COM (2016) 864 final, 
BR-Drs. 187/17 Subsidiaritätsbedenken bestehen. 

Der Landtag schließt sich damit der Auffassung der 
Staatsregierung an. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bei den Bera-
tungen des Bundesrats auf die Subsidiaritätsbeden-
ken hinzuweisen. Sie wird ferner aufgefordert, darauf 
hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den 
Beschluss des Bundesrats finden. 

Es liegt ein Verstoß gegen den Subsidiaritätsgrund-
satz (Art. 5 Abs. 3 des Vertrags über die Europäische 
Union – EUV) vor, da viele der vorgeschlagenen Maß-
nahmen ausreichend auf Ebene der Mitgliedstaaten 

verwirklicht werden können und ein Tätigwerden auf 
Unionsebene nicht geboten ist. Der Richtlinienentwurf 
ist insbesondere von einem immer weitergehenden 
Durchgriff auch auf die Verteilernetzbetreiber und die 
Netzentgelte der Verteilernetzebene geprägt. Dieser 
Durchgriff ist nicht gerechtfertigt, da gerade den Netz-
entgelten der Verteilernetzebene in aller Regel jede 
grenzüberschreitende Relevanz fehlt. 

Regelung für „lokale“ Energiegemeinschaften könnten 
– ohne jedwede Auswirkung auf den unionsweiten 
Stromhandel – ebenso gut auf Ebene der Mitglied-
staaten erlassen werden. 

Die Regelung im Richtlinienentwurf in Art. 31 Abs. 5, 
die vorsieht, dass zukünftig jeder Verteilernetzbetrei-
ber Blindleistung auf Basis einer Kosten-Nutzen-Ana-
lyse ausschreiben muss, greift in Detailfragen der 
Regulierung der Verteilernetzbetreibern ein und ver-
stößt ebenfalls gegen das Subsidiaritätsprinzip. Den 
einzelnen Verteilernetzbetreiber drohen erhebliche 
Kosten und unverhältnismäßiger bürokratischer Auf-
wand. Dieser würde sich im Ergebnis in höheren 
Netzentgelten für alle Netznutzer niederschlagen. 

Die in Art. 57 Abs. 5 Buchst. c des im Richtlinienent-
wurfs vorgesehene Verpflichtung, vor der Ernennung 
des Leitungsgremiums der Regulierungsbehörde 
zwingend eine parlamentarische Anhörung durchzu-
führen, stellt ebenfalls einen Verstoß gegen den Sub-
sidiaritätsgrundsatz dar. Detaillierte Vorgaben zur 
innerstaatlichen Gestaltung der Behördenorganisation 
sind für eine Verstärkung der Unabhängigkeit der 
nationalen Regulierungsbehörden nicht zwingend er-
forderlich. Die Regelungen zur Unabhängigkeit sind 
bereits jetzt äußerst rigide und sichern die persönliche 
wie sachliche Neutralität der Regulierungsbehörden in 
ausreichendem Maße. Vor dem Hintergrund des Sub-
sidiaritätsprinzips kann (und muss) es den einzelnen 
Mitgliedstaaten überlassen bleiben, ggf. auch anhand 
ihrer jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorgaben zu 
entscheiden, ob sie bei der Ernennung der Leitungs-
gremien ihrer nationalen Regulierungsbehörden eine 
parlamentarische Beteiligung vorsehen wollen oder 
nicht. 
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Die Präsidentin 

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter den Nummern 2 und 3 aufgeführten Subsidiarität-

sangelegenheiten, Bundesratsdrucksachen 186/17 und 187/17 betreffend die gemein-

samen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt bzw. deren Neufassung, beraten 

und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiaritäts-

bedenken hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den 

Beschluss des Bundesrates finden. Es sind dies die Drucksachen 17/16087 und 

17/16088 sowie die Beschlussempfehlungen auf den Drucksachen 17/16128 und 

17/16129. Die Beratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die 

Beschlussempfehlung und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen hierzu ist in der 

aufgelegten Liste aufgeführt.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ich bitte, 

Gegenstimmen anzuzeigen. – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten.
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100. Plenum, 29.03.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 100. Vollsitzung am 29. März 2017


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/16088 vom 22.03.2017
	Beschlussempfehlung mit Bericht 17/16129 des BU vom 28.03.2017
	Beschluss des Plenums 17/16210 vom 29.03.2017
	Plenarprotokoll Nr. 100 vom 29.03.2017

